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Kapitel 1  

Einleitung 

„Wege entstehen dadurch, dass wir sie gehen.“ 
Hans Kudszus 

 
Die heutige Wirtschaftswelt ist geprägt von subjektiven Vertragsverflechtun-
gen, sei es in Form komplexer Unternehmensstrukturen wie in Gruppenkon-
zernen oder in Form von Kettenverträgen mit unzähligen Beteiligten. Ein wirt-
schaftsrechtlicher Rechtsstreit spielt sich daher überwiegend außerhalb eines 
klassischen Zweipersonenrechtsstreits ab und erfordert nicht selten die Einbe-
ziehung einer Vielzahl von Akteuren. Während das deutsche Zivilprozessrecht 
für das staatliche Gerichtsverfahren mit seinem engmaschigen Normgeflecht 
bereits im Vorhinein aufzeigt, wie es solch komplexe Mehrpersonenverhält-
nisse prozessual in Angriff zu nehmen gedenkt, schweigt es in Bezug auf ein 
auch international weit verbreitetes und in komplexen Wirtschaftsstreitigkeiten 
dem staatlichen Verfahren oftmals sogar vorgezogenes Streitbeilegungssystem 
hierzu fast gänzlich: im deutschen Recht der Schiedsgerichtsbarkeit.  

Es ist begrüßenswert, dass aktuell geplant ist, das deutsche Schiedsverfah-
rensrecht um eine Regelung für Mehrparteienschiedsverfahren zu ergänzen. 
Spezifische Regelungen zur Wirkungserstreckung der schiedsrichterlichen 
Entscheidung auf weitere Personen als die Parteien des vorangehenden 
Schiedsverfahrens selbst sollen sind in dem schlanken gesetzlichen Regelwerk 
des Zehnten Buchs der ZPO, in dem das deutsche Schiedsverfahrensrecht nie-
dergelegt ist, jedoch nicht vorgesehen werden.  

Aufgrund der im Schiedsverfahrensrecht so gewichtigen und weitreichen-
den Gestaltungsfreiheit der privatrechtlichen Akteure weist der Gesetzgeber 
ihnen die Aufgabe zu, eigene Bestimmungen zu treffen, um Konstellationen, 
die über den Anwendungsbereich des deutschen Schiedsverfahrensrechts hin-
ausgehen, selbst abzudecken. Das betrifft, jedenfalls, bis die geplante Regelung 
für Mehrparteienschiedsverfahren geschaffen wurde, jegliche Mehrpersonen-
verhältnisse im Schiedsverfahren.  

Mit der Abwesenheit klarer gesetzlicher Vorgaben und Regelungen geht 
aber gezwungenermaßen ein gewisser Grad an Rechtsunsicherheit einher, denn 
die Möglichkeiten zur Schließung der vorhandenen Regelungslücken sind viel-
fältig, die Meinungen breit gestreut und nur selten konvergent. Zugleich lassen 
sich die vorhandenen Lücken nicht unbedacht schließen, will man nicht Gefahr 
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laufen, dass die gesamte schiedsgerichtliche Prozessführung und das zuletzt 
gefundene schiedsrichterliche Ergebnis praktisch wertlos sind.  

Es gilt zu erkennen, dass auch privatautonome Freiheit in einem Rechtsstaat 
nicht grenzenlos ist. Dies muss insbesondere dann gelten, wenn der Rahmen 
der privatautonomen Gestaltungsfreiheit gesprengt zu werden droht, indem 
auch außerhalb dieses Rahmens stehende Personen in ein Schiedsverfahren 
einbezogen und den Wirkungen eines Schiedsspruchs ausgesetzt werden sol-
len. Jedem entsprechenden Versuch muss daher folgende Frage vorangestellt 
werden: Welche unabdingbaren Voraussetzungen müssen für eine subjektive 
Erweiterung des Anwendungsbereichs des deutschen Schiedsverfahrensrechts 
erfüllt sein?  

Zur Beantwortung dieser Frage muss eine Dimension in den Vordergrund 
gerückt werden, die bisher nicht hinreichend zum Gegenstand der einschlägi-
gen Debatte gemacht wurde, weil ihre Bedeutung im Zusammenhang mit dem 
von seiner Natur aus privaten Konfliktlösungsmechanismus der Schiedsge-
richtsbarkeit nicht selten unterschätzt wird – die verfassungsrechtliche. Sie bil-
det bei näherer Betrachtung nicht nur den Grundstein für die Legitimation des 
heutigen deutschen Schiedsverfahrensrechts selbst, das privatem Schiedsver-
fahren und Schiedsspruch verbindliche Wirkungen zuspricht, sondern erst 
recht für jede Erweiterung der dort niedergelegten Bestimmungen. Wie sich 
dies auf die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen einer subjektiven Erweite-
rung des deutschen Schiedsverfahrensrechts durch die privaten Akteure der 
Schiedsgerichtsbarkeit auswirkt, ist Gegenstand dieser Arbeit.  

Methodik und Untersuchungsgegenstand sollen nun, nach einem kurzen 
Überblick über die zugrundeliegenden Arbeitsthesen, präzisiert werden, damit 
darauf aufbauend der Gang der Untersuchung dargestellt werden kann. 

A.  Arbeitsthesen 
A. Arbeitsthesen 

Es besteht ein praktischer Bedarf daran, die Wirkungen von Schiedsverfahren 
und Schiedssprüchen auch auf Mehrere und Dritte erstrecken zu können, da 
sich die Rechtsstreitigkeiten, die typischerweise im Rahmen der Schiedsge-
richtsbarkeit ausgetragen werden, nicht selten in einer Mehrpersonenkonstel-
lation abspielen.1 Es fehlt zugleich weiterhin an Rechtssicherheit in diesem 

 
1 Im Rahmen der DIS-Veranstaltung „‚Ergänzende Regeln für Streitverkündungen an 

Dritte‘ – braucht die DIS ein neues Regelwerk?“ am 3. März 2021 etwa berichteten Praktiker 
davon, dass jedenfalls in zivilprozessualen Handelsrechtsstreitigkeiten rund die Hälfte der 
Fälle eine Einbeziehung Dritter, etwa im Wege der Streitverkündung, zum Gegenstand hät-
ten. Auch die Statistik der DIS aus dem Jahr 2022 zeigt, dass an 24 % der durch die DIS 
administrierten Schiedsverfahren mehr als zwei Personen beteiligt waren, abrufbar unter 
https://www.disarb.org/ueber-uns/unsere-arbeit-in-zahlen (zuletzt aufgerufen am 4. Dezem-
ber 2023).  
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Rechtsbereich. Grund hierfür ist, dass das deutsche Schiedsverfahrensrecht ei-
nen subjektiv begrenzten Anwendungsbereich vorsieht: einen Parteienrechts-
streit mit einer Schiedskläger- und einer Schiedsbeklagtenseite. Sämtliche über 
diesen Parteienrechtsstreit hinausgehende Konstellationen bedürfen mithin der 
Untersuchung dahingehend, ob, inwieweit und auf welche Weise der enge sub-
jektive Anwendungsbereich des deutschen Schiedsverfahrensrechts überhaupt 
erweitert werden kann.  

Die Anwendung des deutschen Schiedsverfahrensrechts innerhalb seines ge-
setzlichen Regelungsmodells ermöglicht es dem Rechtsanwender, die Schieds-
gerichtsbarkeit in dem Wissen in Anspruch nehmen zu können, dass Schieds-
verfahren und Schiedsspruch – zumindest unter Einhaltung der dortigen Vor-
schriften – die gewünschten prozessualen Wirkungen zukommen werden. Das 
gesetzliche Regelungsmodell verschafft also Rechtsklarheit und damit Rechts-
sicherheit. Diese Rückbindung fehlt, sobald der gesetzlich abgesteckte Rahmen 
im Zehnten Buch der ZPO verlassen wird.  

Nicht selten wird bei Versuchen der subjektiven Erweiterung des deutschen 
Schiedsverfahrensrechts die verfassungsrechtliche Dimension übersehen. Die 
grundgesetzlichen Vorgaben müssen aber zwingend berücksichtigt werden, 
wenn man erreichen möchte, dass der Staat privatem Schiedsverfahren und 
Schiedsspruch verbindliche Wirkungen einräumt. Erkennt man die verfas-
sungsrechtlichen Grundvorgaben, die an die Einräumung prozessualer Wirkun-
gen von Schiedsverfahren und Schiedsspruch durch den Staat zu stellen sind, 
so lassen sich diese als Grundlage für eine verfassungskonforme und damit 
rechtssichere Erweiterung des begrenzten subjektiven Anwendungsbereichs 
des deutschen Schiedsverfahrensrechts nutzen. Nur eine Analyse des einschlä-
gigen Verfassungsrechts und eine durch diese Brille durchgeführte Betrach-
tung des deutschen Schiedsverfahrensrechts ermöglichen die Ausarbeitung von 
zwingenden Mindestanforderungen an die Ausgestaltung eines Schiedsverfah-
rens, dessen Wirkungen sich auf weitere als diejenigen zwei Personen, die sich 
als Vertragspartner einer Schiedsvereinbarung in einem schiedsgerichtlichen 
Rechtsstreit gegenüberstehen, erstrecken sollen.  

B.  Methodik und Gegenstand der Untersuchung 
B. Methodik und Gegenstand der Untersuchung 

Die legitimationsbasierte Untersuchung des deutschen Schiedsverfahrens-
rechts und seiner subjektiven Erweiterung soll einen Beitrag zur weiterhin 
nicht hinreichenden Rechtssicherheit in diesem Rechtsbereich leisten. Gerade 
in Zeiten wie den jetzigen, in Zeiten der Unsicherheit, zeigt sich die Bedeutung 
von Rechtssicherheit, in denen das Bedürfnis nach ihr noch größer zu sein 
scheint als sonst. Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, dieses Bedürfnis zumin-
dest in Bezug auf einige ausgewählte Rechtsfragen, die auch heute noch nicht 
abschließend oder zufriedenstellend beantwortend worden sind, zu stillen.  
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Gegenstand der Untersuchung ist die subjektive Erweiterung des deutschen 
Schiedsverfahrensrechts zur Abbildung von Mehrpersonenverhältnissen im 
Schiedsverfahren, welcher eine verfassungsrechtliche Betrachtung der 
Schiedsgerichtsbarkeit zugrunde gelegt wird. Damit stehen das Grundgesetz 
und seine Anforderungen an ein rechtsstaatlich ausgestaltetes Verfahren letzt-
lich im Mittelpunkt der hier zu untersuchenden Frage nach den Möglichkeiten 
und Grenzen einer subjektiven Erweiterung des deutschen Schiedsverfahrens-
rechts.  

Auch, wenn sich einige wissenschaftliche Arbeiten bereits mit der subjekti-
ven Reichweite der Schiedsvereinbarung befasst haben, andere mit den prakti-
schen und auch dogmatischen Problemen der Mehrparteienschiedsgerichtsbar-
keit und wieder andere mit der Anwendbarkeit der Drittbeteiligungsinstitute 
der deutschen Zivilprozessordnung auf das Schiedsverfahrensrecht, setzen sie 
nur selten an der verfassungsrechtlichen Legitimationsfrage der Schiedsge-
richtsbarkeit an. Dies lässt mitunter Zweifel daran aufkommen, inwieweit die 
bereits vorhandenen Ansätze den Anforderungen an eine verfassungskonforme 
und damit rechtssichere Erweiterung des deutschen Schiedsverfahrensrechts 
gerecht werden. Doch nur eine rechtssichere Erweiterung des deutschen 
Schiedsverfahrensrecht ist auch eine sinnvolle – die entsprechenden Versuche 
sind nicht geglückt, soweit sie auf Kosten der Durchsetzbarkeit des Schieds-
spruchs gehen. Diesem Defizit im Forschungsstand soll in der vorliegenden 
Arbeit entgegengetreten werden.  

Die Frage nach der Legitimation der Schiedsgerichtsbarkeit muss den Aus-
gangspunkt der Untersuchung bilden. Mit einem Blick in die einschlägige Dis-
kussion scheint die einhellige Antwort auf diese Frage in der Privatautonomie 
zu liegen, welche die private Schiedsgerichtsbarkeit legitimieren soll. Doch 
eine Einordnung der Schiedsgerichtsbarkeit in die anderen existierenden Streit-
beilegungsinstitute wird zeigen, dass es sich bei ihr um einen einzigartigen 
Konfliktlösungsmechanismus handelt – und zwar um einen privaten, aber den-
noch kontradiktorischen Streitbeilegungsmechanismus, dem der Staat verbind-
liche Wirkungen einräumt. Dies wiederum ruft das Verfassungsrecht und das 
darin verankerte Rechtsstaatsprinzip auf den Plan und deren Anforderungen an 
kontradiktorische Entscheidungen, denen prozessuale Wirkungen zukommen 
sollen – was die Antwort auf die Legitimationsfrage in ein neues Licht rückt.  

Die Legitimationsgrundlage der Schiedsgerichtsbarkeit muss sich aber auch 
im deutschen Schiedsverfahrensrecht selbst wiederfinden, denn nur so kann 
Letzteres auch eine rechtssichere Grundlage für seine subjektive Erweiterung 
bilden. Dies erfordert eine Untersuchung dahingehend, ob das heutige deutsche 
Schiedsverfahrensrecht seiner verfassungsrechtlichen Legitimationsgrundlage 
entspricht. Auch hier lassen sich teils grundlegende neue Erkenntnisse zu Tage 
bringen, welche den derzeitigen Diskussionsstand zu erweitern vermögen. 
Zwar gibt es bereits wissenschaftliche Arbeiten zur Frage der Verfassungsge-
mäßheit der Schiedsgerichtsbarkeit. Dennoch lässt sich feststellen, dass sie die 
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hier relevanten Rechtsfragen teils außer Acht lassen und auch die gefundenen 
Ergebnisse zuweilen zweifelhaft erscheinen. Eine „gründliche Analyse steht 
(leider)“ weiterhin „aus“2 – was zum Anlass genommen werden soll, einen 
Beitrag zu dieser so wichtigen und grundlegenden Rechtsfrage zu leisten.  

Das Ergebnis der Untersuchung wird zutage bringen, dass der Gesetzgeber 
das deutsche Schiedsverfahrensrecht und seine Wirkungen bewusst auf einen 
Parteienrechtsstreit begrenzt hat und es in die Verantwortung der privaten Ak-
teure der Schiedsgerichtsbarkeit gestellt hat, darüberhinausgehende Konstella-
tionen mittels eigener Bestimmungen abzubilden – wobei er dies unter die 
strenge Aufsicht der staatlichen Gerichte gestellt hat. Doch die geringe Rege-
lungsdichte des deutschen Schiedsverfahrensrechts gibt dem Rechtsanwender 
keineswegs einen Freifahrtschein, abseits verfassungsrechtlicher Grundsätze 
agieren zu können. Die Analyse der verfassungsrechtlichen Dimension des 
deutschen Schiedsverfahrensrechts wird deutlich machen, dass die Legitimati-
onsgrundlage der Schiedsgerichtsbarkeit wesentlich mit den prozessualen Wir-
kungen der Schiedsgerichtsbarkeit zusammenhängt. Sie ist mithin auch immer 
dann relevant, wenn diese Wirkungen eine Erweiterung erfahren sollen.  

Die daraus resultierenden rechtsstaatlichen Mindestanforderungen für eine 
rechtssichere subjektive Erweiterung des deutschen Schiedsverfahrensrechts 
mittels kautelarjuristischer Bestimmungen lassen sich in Leitlinien zusammen-
fassen. Diese werden die Mängel, die zuweilen im einschlägigen Meinungsbild 
bestehen, aufzeigen. So werden sie zutage bringen, dass die Rechtfertigung der 
prozessualen Wirkungen der Schiedsgerichtsbarkeit oftmals allein in dem Vor-
liegen einer Schiedsvereinbarung gesucht wird, was eine rechtssichere Ergeb-
nisfindung erschwert. Zugleich aber ermöglicht es das Aufstellen von Mindest-
anforderungen an die auszuarbeitenden kautelarjuristischen Bestimmungen, 
Lösungen aufzeigen, die eine rechtssichere Regelung von über den Anwen-
dungsbereich des deutschen Schiedsverfahrensrecht hinausgehenden Konstel-
lationen zulassen.  

Auf dieser Grundlage lässt sich die bis heute geführte, hoch kontroverse 
Diskussion um die Anforderungen an die Nachbildung von Drittbeteiligungs-
modellen nach deutschrechtlichem Modell im Schiedsverfahren um die erfor-
derliche verfassungsrechtliche und damit legitimationsbasierte Sichtweise er-
gänzen. Dies wird zeigen, dass, obwohl der Bundesgerichtshof in seiner 
„Schiedsfähigkeitsrechtsprechung“ hier bereits Wegweisendes geleistet hat, 
der derzeitige Meinungsstand zuweilen nicht zufriedenstellend ist. Zudem sind 
auch im Rahmen der viel diskutierten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
gewichtige Rechtsfragen bislang unbeantwortet geblieben, die der Klärung be-
dürfen.  

Weil eine Vielzahl der Grundsatzfragen, die sich im Zusammenhang mit der 
Nachbildung deutschrechtlicher Drittbeteiligungsmodelle stellen, auch Gegen-

 
2 Lachmann, S. 67, Rn. 230. 
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stand einer Beteiligung mehrerer Verfahrensparteien an dem zugrundeliegen-
den Schiedsverfahren sind, soll diese Rechtsfrage, wenn auch das Bundesmi-
nisterium der Justiz eine gesetzliche Bestimmung für die Bestellung des 
Schiedsgerichts in Mehrparteienschiedsverfahren plant und hier bereits ein 
weitgehend zufriedenstellender Forschungsstand erreicht ist, in der gebotenen 
Kürze zum Gegenstand der Untersuchung gemacht werden. Sie ist aber auch 
deswegen für die Ergebnisfindung förderlich, weil sie Alternativen in der Ge-
staltung von Schiedsverfahren aufzeigt, welche gegenüber der meist hoch kom-
plexen und nicht immer zufriedenstellenden Nachbildung von Drittbeteili-
gungsmodellen nach deutschrechtlichem Modell erhebliche Erleichterungen 
bieten können.  

Ein Bereich einer notwendigen subjektiven Erweiterung der wenigen Vor-
schriften des Zehnten Buchs der ZPO, welcher einer vorprozessualen kautelar-
juristischen Regelung hingegen nur sehr eingeschränkt zugänglich ist, ist die 
schiedsverfahrensrechtliche Rechtsnachfolge. Sie ist deswegen so schwer zu 
greifen, weil das einfach-gesetzliche Rechtsinstitut der Rechtsnachfolge mit 
der Legitimationsgrundlage der Schiedsgerichtsbarkeit kollidiert – und zur 
Auflösung dieser Kollision grundsätzlich allein der Gesetzgeber berufen ist. 
Die einschlägige Literatur legt hier einen Schwerpunkt auf die Frage der vor-
prozessualen Rechtsnachfolge und damit darauf, ob beziehungsweise inwie-
weit eine durch den Rechtsvorgänger abgeschlossene Schiedsvereinbarung auf 
seinen Rechtsnachfolger übergeht. Das insoweit überwiegend gefestigte Mei-
nungsbild soll im Sinne der vorliegenden Untersuchung um eine verfassungs-
rechtliche Sichtweise ergänzt werden. Weitaus kontroverser diskutiert wird da-
neben die Frage nach der Rechtsnachfolge im laufenden Schiedsverfahren – 
die „Antworten sind unklar bis vielstimmig“.3 Insoweit bedarf es mithin einer 
eingehenderen Betrachtung der Rechtslage.  

Die Wirkungserstreckung eines Schiedsspruchs auf erst nach Abschluss des 
Schiedsverfahrens auftretende Akteure, als eine der Kernfragen einer subjekti-
ven Erweiterung des deutschen Schiedsverfahrensrechts, wird daneben oftmals 
überhaupt nicht behandelt. Martens etwa begründete dies mit der Komplexität 
der Rechtsfrage, der sich eine eigenständige wissenschaftliche Arbeit widmen 
solle.4 Andere Stimmen legen hingegen eine derart weite Auslegung der 
Schiedsspruchwirkungen an, die vor ihrem verfassungsrechtlichen Hinter-
grund nicht haltbar erscheint. Es soll daher zuletzt ein wissenschaftlicher Bei-
trag zur Frage der subjektiven Reichweite der Wirkungen eines bereits erlas-
senen Schiedsspruchs unter Heranziehung der verfassungsrechtlichen Perspek-
tive geleistet werden, in dem Versuch, mehr Klarheit in eine in ihren Ausmaßen 
bisher scheinbar kaum berücksichtigte Rechtsfrage zu bringen.  

 
3 Wagner, in: Die Beteiligung Dritter an Schiedsverfahren, S. 7, 20. 
4 Martens, S. 23. 
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In der vorliegenden Arbeit wird eine Vorschrift im deutschen Schiedsver-
fahrensrecht immer wieder relevant werden: Die hoch kontroverse Regelung 
des § 1055 ZPO, welche die Wirkungen eines rechtskräftigen gerichtlichen Ur-
teils „unter den Parteien“ auf den inländischen Schiedsspruch überträgt. An 
dieser Vorschrift und der Frage nach ihrer Auslegung führt kein Weg vorbei, 
um die subjektive Reichweite der im Zehnten Buch der ZPO niedergelegten 
Wirkungen bestimmen zu können. Die insoweit derweil herrschenden Ansätze 
beruhen bei näherer Betrachtung auf einer teils unzureichenden Betrachtung 
der rechtshistorischen Entstehungsgeschichte der Vorschrift. Dies macht einen 
Ausflug in die erste deutsche Civilprozeßordnung von 1877 erforderlich, um 
die rechtshistorische Bedeutung ihres Wortlauts der Vorschrift richtigzustel-
len.  

Zugleich muss die Regelung in ihrem systematischen, teleologischen und 
insbesondere verfassungsrechtlichen Kontext betrachtet werden. Auch wenn 
dies zeigen wird, dass eine wortlautgetreue und damit enge Auslegung der Vor-
schrift geboten ist, bietet sie dennoch weiterhin Anlass für ein hohes Maß an 
Rechtsunsicherheit – was die Frage aufwerfen wird, ob nicht ein erneutes Über-
denken dieser noch aus dem vorkonstitutionellen Recht stammenden Rechts-
konstruktion, die einen Schiedsspruch staatlichen ungeprüft zum Gegenstand 
prozessualer Wirkungen macht, angezeigt ist. Dieser bisher nur unzureichend 
beleuchteten Rechtsfrage soll zum Abschluss dieser Arbeit anhand einer 
rechtsvergleichenden, rechtshistorischen und verfassungsrechtlichen Betrach-
tung auf den Grund gegangen werden.  

Die vorliegende Arbeit legt einen Fokus auf das deutsche Recht, um der 
notwendigen grundlegenden verfassungsrechtlichen und teils rechtshistori-
schen Einordnung der Schiedsgerichtsbarkeit im erforderlichen Maße Rech-
nung tragen zu können. Für eine maßgeblich deutschrechtliche Betrachtung 
besteht mit einem Blick auf das einschlägige, teils hoch kontroverse Meinungs-
bild und insbesondere vor dem Hintergrund der großen Anzahl von Schieds-
verfahren, denen der Schiedsort Deutschland zugrunde liegt,5 auch genügend 
Anlass. Zugleich lassen sich die im Gang der Arbeit herauszuarbeitenden Er-
gebnisse mitunter auch für andere rechtsstaatlich ausgerichtete Rechtskreise 
fruchtbar machen, insbesondere für diejenigen, die, wie das deutsche Schieds-
verfahrensrecht selbst, dem Vorbild des UNCITRAL-Modellgesetz folgen und 
damit vergleichbare Strukturen aufweisen. Aufgrund der weitreichenden Ge-
staltungsfreiheit im Schiedsverfahren lassen sich zuletzt mitunter auch auslän-
dische Rechtsmodelle in den Blick nehmen, wie etwa die Drittklage nach fran-
zösischem Vorbild, um Alternativen zu einer Nachbildung der komplexen und 

 
5 Laut der Statistik der DIS waren beispielsweise über 60 % der 133 von ihr im Jahr 2022 

administrierten Schiedsverfahren solche mit Schiedsort Deutschland, siehe https://www.dis-
arb.org/ueber-uns/unsere-arbeit-in-zahlen (zuletzt aufgerufen am 4. Dezember 2023).  
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gerade im internationalen Rechtskreisen nur wenig bekannten deutschrechtli-
chen Drittbeteiligungsmodelle aufzuzeigen. 

C.  Gang der Untersuchung 
C. Gang der Untersuchung 

Im Sinne des so umrissenen Untersuchungsgegenstands muss zu Beginn der 
Arbeit die Frage nach der Legitimation der Schiedsgerichtsbarkeit stehen.6 
Denn nur wenn klar ist, in welchem Rahmen die Schiedsgerichtsbarkeit zuläs-
sig ist, kann auch nach Möglichkeiten gesucht werden, weitere Personen in 
diesen Rahmen einzufügen. Der Begriff der Legitimation muss, wie sich zeigen 
wird, im verfassungsrechtlichen Sinne verstanden werden. Dabei werden bis-
her gängige Antworten auf die Legitimationsfrage kritisch auf ihre Stichhaltig-
keit untersucht und wird ein eigener Lösungsansatz entwickelt, der die aus dem 
Grundgesetz folgenden rechtsstaatlichen Verfahrensgarantien in den Vorder-
grund stellt.  

An die Antwort auf die Legitimationsfrage fügt sich ganz natürlich die Frage 
an, ob beziehungsweise auf welche Weise sich dieser verfassungsrechtliche 
Rahmen im deutschen Schiedsverfahrensrecht wiederfindet.7 Eine Untersu-
chung des gesetzlichen Regelungsgefüges im Zehnten Buch der ZPO soll deut-
lich machen, wie eng begrenzt der subjektive Anwendungsbereich des deut-
schen Schiedsverfahrensrechts tatsächlich ist und dass es daher erforderlich ist, 
eigene Bestimmungen zu schaffen, um darüberhinausgehende Konstellationen 
im Schiedsverfahren abdecken zu können.  

Wie dies auf verfassungskonforme und damit möglichst rechtssichere Weise 
gelingen kann, ist Schwerpunkt dieser Arbeit. Denn der Gesetzgeber hat es – 
ob berechtigterweise oder nicht wird sich zeigen – unterlassen, gesetzliche Re-
gelungen, die über das Regelungsmodell des Parteienrechtsstreits hinausgehen, 
zu schaffen. Doch gerade hier bedarf es der Zusammenfassung von Mindest-
voraussetzungen, um dieser Aufgabe mittels privatautonomer Bestimmungen 
gerecht werden zu können. Im vierten Kapitel werden daher zunächst die Mög-
lichkeiten aber auch die Grenzen der subjektiven Erweiterbarkeit des deut-
schen Schiedsverfahrensrechts mittels Verfahrensvereinbarung untersucht.8 
Hier wird sich zeigen, dass auch eine subjektive Erweiterung des Schiedsver-
fahrensrechts letztendlich in den verfassungsrechtlich gesteckten Rahmen der 
schiedsgerichtlichen Legitimation eingepasst werden muss. Wird dies jedoch 
erkannt und werden die hinter dem Regelungsgefüge des deutschen Schieds-
verfahrensrechts stehenden Regelungsgedanken entsprechend abstrahiert, bie-
tet die schiedsverfahrensrechtliche Gestaltungsfreiheit weitreichende Möglich-

 
6 Kapitel 2. 
7 Kapitel 3. 
8 Kapitel 4. 
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keiten zur Regelung von Mehrpersonenkonstellationen im privaten Schieds-
verfahren mittels (vorprozessualer) Verfahrensvereinbarung, deren Mindestan-
forderungen sich in eine Formel gießen lassen.9  

Mehrparteien- und Drittbeteiligungsmodelle, die sich grundsätzlich mittels 
Verfahrensvereinbarung regeln lassen, sind Gegenstand des fünften Kapitels.10 
Die Möglichkeiten reichen hier von Modellen ausländischer Rechtsordnungen 
bis hin zu Drittbeteiligungsmöglichkeiten nach deutschrechtlichem Modell. Im 
sechsten Kapitel muss abschließend ein Blick auf einen Bereich der Wirkungs-
erstreckung von Schiedsvereinbarung, Schiedsverfahren und Schiedsspruch 
geworfen werden, in welchem die privatautonome Gestaltungsfreiheit der 
schiedsverfahrensrechtlichen Akteure an ihre Grenzen zu gelangen scheinen: 
die Rechtsnachfolge.11 Hier bedarf es einer kritischen Überprüfung dahinge-
hend, ob und wenn ja, wie diese Konstellationen in den erforderlichen verfas-
sungsrechtlichen Rahmen eingefügt werden können. Dies wird zeigen, dass 
manch nationaler Eigenweg des noch historischen Gesetzgebers im deutschen 
Schiedsverfahrensrecht mitunter erneut überdacht werden sollte.  

Die so gefundenen Ergebnisse werden am Ende dieser Arbeit in Thesen zu-
sammengefasst.12

 
9 Die in Kapitel 4 – C. abgedruckt ist.  
10 Kapitel 5. 
11 Kapitel 6. 
12 Kapitel 7. 



   

   

Kapitel 2   

Was legitimiert die Schiedsgerichtsbarkeit? Kritische 
Würdigung eines altbekannten Lösungsansatzes 

Es ist das Konstrukt der Schiedsgerichtsbarkeit als privater Konfliktlösungs-
mechanismus, der dem staatlichen Rechtsschutzapparat in seinen Wirkungen 
weitestgehend gleichgestellt ist, welches die Weichen für die Legitimation des 
deutschen Schiedsverfahrensrechts und dessen Niederlegung im Zehnten Buch 
der Zivilprozessordnung stellt. Die Schiedsgerichtsbarkeit in dieser Form, wie 
wir sie heute kennen und schätzen gelernt haben, ist weitaus älter als das deut-
sche Grundgesetz und die dort niedergelegten Anforderungen an den Rechts-
staat und ein rechtsstaatliches Verfahren. Rechtfertigen lässt sie sich dennoch 
nur, wenn sie mit dem Grundgesetz im Einklang steht, welches den Grundstein 
unseres heutigen Rechtsstaats darstellt.  

Zu Beginn dieser Arbeit muss daher die verfassungsrechtliche Dimension 
der Schiedsgerichtsbarkeit untersucht und nach deren wahren Legitimations-
grundlage gesucht werden. Dabei soll die altbekannte Aussage, die Schiedsge-
richtsbarkeit beruhe allein auf der Privatautonomie, kritisch untersucht werden. 
Denn gerade die Zuerkennung prozessualer und damit öffentlich-rechtlicher 
Wirkungen von Schiedsverfahren und Schiedsspruch bringt gewichtige Folgen 
für die Beantwortung der Legitimationsfrage mit sich, welche die privatauto-
nome Gestaltungsfreiheit nicht mit aufzufangen vermag. Diese Folgen sollen 
aufgezeigt werden, um eine These zu entwickeln, die sich von dem Lösungs-
ansatz der Privatautonomie als alleiniger Ankerpunkt der Legitimation der 
Schiedsgerichtsbarkeit entfernt und die verfassungsrechtlich verbürgten Ver-
fahrensgarantien mit in den Vordergrund stellt. Die so entwickelte Antwort auf 
die Legitimationsfrage wird die Grundlage für die vorliegende Arbeit bilden.  

A.  Der Schiedsspruch zwischen privatrechtlichem Vergleich 
und staatlichem Urteil – eine Standortbestimmung 

A. Eine Standortbestimmung 

Wie sich zeigen wird, ist die Frage nach der „Legitimation“, der „Rechtferti-
gung“ der Schiedsgerichtsbarkeit weitaus schwerer zu beantworten, als es auf 
den ersten Blick erscheinen mag. Dies hat zwei Gründe. Zum einen stellt die 
Schiedsgerichtsbarkeit als privates Konfliktlösungsinstitut mit öffentlich-
rechtlichen Wirkungen ein komplexes Konstrukt dar. Dies ruft, wie sich zeigen 
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dung 
Civilprozeßordnung von 1877  19 ff., 

80 f., 137 ff., 331 f. 
 
DIS-Schiedsgerichtsordnung  201 ff., 

208 ff., 230 
– DIS-ERGeS  226 ff., 236 f., 240, 

270 f.  
– Entwurf der DIS-ERS  231 f., 248 ff. 

260 ff. 
– Klage gegen zusätzliche Par-

teien  204, 212, 216 ff. 
Drittbeteiligung  183 f., 220 ff. 
– siehe auch Nebenintervention 
– siehe auch Streitverkündung 
– im Schiedsverfahren  234 ff. 
– im staatlichen Verfahren  234, 246, 

263 
Drittklage, siehe appel en garantie 
Drittwiderklage  180 f., 212 ff. 
– siehe auch Widerklage 
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Durchsetzbarkeit des Schieds-
spruchs  27 ff., 120 ff., 318 ff. 

– formelle, siehe auch Rechtskraftwir-
kung des Schiedsspruchs 

– materielle, siehe auch Vollstreckbar-
keit des Schiedsspruchs 

– Verfassungsrechtliche Grund-
lage  27 ff. 

Dutco  201 ff. 
D&O-Versicherung  218 
– siehe auch ARIAS-Schiedsgerichts-

ordnung 
 

EGMR, siehe EMRK 
EMRK  45, 53 f. 
Entscheidungsmonopol  21, 48 f., 100 f. 
– siehe auch Schiedsfähigkeit 
Einheitsklage, siehe appel en garantie 
Einrichtungsgarantie, staatliche  46, 

50, 59 
– siehe auch Recht auf staatlichen 

Rechtsschutz 
Einzelrechtsnachfolge, siehe schiedsver-

fahrensrechtliche Rechtsnachfolge 
 
Faires Verfahren, siehe Recht auf faires 

Verfahren 
Form der Schiedsvereinbarung  76 ff. 
– Entwicklung  77 f. 
– Formfreiheit  80 f. 
– Nachweisfunktion 77 ff. 
– Verfassungsgemäßheit  79 ff. 
 
Gericht, staatliches  15 ff., 103 ff., 

172 ff., 328 ff.  
– Abgrenzung zum Schiedsge-

richt  17 ff. 
Gerichtsurteil  15 ff., 40 ff., 331 f. 
– siehe auch Rechtskraft des Gerichts-

urteils 
– Abgrenzung zum Schieds-

spruch  17 ff. 
– Ausländisches  23, 331 f. 
Gesamtrechtsnachfolge, siehe schieds-

verfahrensrechtliche Rechtsnach-
folge 

Gesetzgeber, siehe Legislative 
Geständnisfunktion, siehe Säumnis im 

Schiedsverfahren 

Gestaltungsfreiheit  13 ff., 24 ff., 125, 
168 ff. 

– siehe auch Privatautonomie 
Gewaltenteilung  48 f.  
– siehe auch Staatsgewalten 
– siehe auch Grundrechtsbindung 
– siehe auch Judikative 
– siehe auch Legislative 
Gewaltmonopol  14, 49, 293 
– siehe auch Staatsgewalten 
– siehe auch Verbot der Selbstjustiz 
Gleichwertigkeitskautelen  45 ff., 176 f., 

237 ff. 
– siehe auch Schiedsfähigkeitsrecht-

sprechung 
– siehe auch Verfahrensgarantien 
Grundgesetz 
– siehe Grundrechte 
Grundrechte  24 ff., 34 ff., 45 ff., 274 ff. 
– siehe auch Grundgesetz 
– siehe auch Grundrechtsbindung 
– Disponibilität, siehe Grundrechtsaus-

übungsverzicht 
Grundrechtsausübungsverzicht  64 ff., 

162, 185, 223 
– siehe auch Schiedsvereinbarung 
– Grenzen  69 ff. 
– Verfassungsrechtliche Herlei-

tung  64 f. 
– Voraussetzungen  67 ff., 73 ff. 
Grundrechtsbindung  25 ff., 340 
– Bindung der Staatsgewalten  340 
– Bindung von Privaten 25 f., 30 ff. 
Grundrechtseingriff  65 ff,, 75, 82, , 91 

273 ff. 
Grundrechtsverzicht, siehe Grundrechts-

ausübungsverzicht 
 
Hoheitsakt  20 ff. 
– siehe auch Staatsgewalten 
 
ICC-Schiedsgerichtsordnung  181, 

188 f., 206 ff. 
inter omnes  153 f., 224 ff., 233 ff. 
– siehe auch Beschlussmängelstreitig-

keiten 
inter partes  148 ff., 298 
Interventionswirkung, siehe Nebeninter-

vention, Streitverkündung 
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Joinder,  182, 211 ff. 
Judikative 16, 23, 26 f., 50 
– siehe auch Gericht, staatliches 
– siehe auch Gewaltenteilung 
– siehe auch Grundrechtsbindung 
– siehe auch Staatsgewalten  
Justiz, siehe Judikative 
Justizanspruch, siehe Recht auf staatli-

chen Rechtsschutz 
Justizgewähranspruch, siehe Recht auf 

staatlichen Rechtsschutz 
 
Kaufmännisches Bestätigungsschrei-

ben  82 ff. 
Kautelarpraxis  128, 149 ff., 154 ff. 
Kompetenz-Kompetenz  106 f. 
Konfliktlösung, siehe Streitbeilegung 
Konstituierung  104 f., 108 f., 168 f. 
– siehe auch Schiedsgericht 
Kontrollsystem, staatliches  30, 60 ff., 

125 f. 
 
LCIA-Schiedsgerichtsordnung  202, 212 
Legislative  16, 23 ff., 66, 326 
– siehe auch Gewaltenteilung 
– siehe auch Grundrechtsbindung 
– siehe auch Staatsgewalten 
Legitimation der Schiedsgerichtsbar-

keit  10 ff., 34 ff., 58 ff., 323 ff. 
– siehe auch Privatautonomie 
– siehe auch Verfahrensgarantien 
 
Mediation  14, 17 f., 35 f., 45  
– siehe auch Streitbeilegung 
Mehrparteienschiedsgerichtsbarkeit  151 

ff., 175 f, 180 ff., 187 ff. 
– Besonderheiten  188 ff. 
Mehrparteienschiedsverfahren, siehe 

Mehrparteienschiedsgerichtsbarkeit 
Munich Rules  256 ff. 
 
Nebenintervention  141, 183 ff., 263 ff. 
– im staatlichen Verfahren  141, 263 f. 
– im Schiedsverfahren, siehe auch 

Drittbeteiligung 
– Pflicht zur Zulassung  266 f. 
NYÜ  120, 330 f. 

 

Öffentliches Recht  13 ff., 26,  
– siehe auch Grundrechte 
ordre public  120 ff., 313 ff., 323 ff. 
 
Partei, siehe Parteibegriff 
Parteiautonomie, siehe Privatautonomie 
Parteibegriff im Schiedsverfah-

ren  130 ff., 146 ff. 
– dualistischer  133 f. 
– Vereinbarungspartei  139 
– Verfahrenspartei  131 ff., 146 ff.  
Parteibeitritt, siehe Joinder 
Präklusion im Schiedsverfahren  92 ff., 

163 f., 223 ff. 
– verfassungsrechtliche Zulässig-

keit  92 ff. 
– Voraussetzungen  99 ff. 
Privatautonomie  13 ff., 34 ff., 43 f., 

57 f. 
– siehe auch allgemeine Handlungs-

freiheit 
Prozessführungsbefugnis, siehe Prozess-

standschaft 
Prozessstandschaft  171, 293 ff. 
– siehe auch Veräußerung der streitbe-

fangenen Sache 
– Gesetzliche  294, 300 f.  
– Gewillkürte  297, 301 
Prozessrechtsverhältnis  146, 156, 

160 ff. 
Prozessvereinbarung, siehe Verfahrens-

vereinbarung 
Prozessvertrag, siehe Verfahrensverein-

barung   
 
Qualifizierte Klausel, siehe Titelum-

schreibung 
 

Recht auf faires Verfahren  52 ff., 
107 ff., 123 ff., 157 ff. 

– Herleitung  54 
– im Schiedsverfahren 107 ff. 
Recht auf rechtliches Gehör  53 ff., 

111 f., 155 ff. 
– Herleitung  53 
– im Schiedsverfahren 111 f. 
Recht auf staatlichen Rechtsschutz  

46 ff., 62 ff. 
– siehe auch Ausschlussakt 
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– siehe auch Zugangsgarantie 
Rechtliches Gehör, siehe Recht auf 

rechtliches Gehör 
Rechtsetzung 
– siehe auch Legislative 
– Anspruch auf 
Rechtskraft  135 ff., 170 ff., 304 ff. 
Rechtskrafterstreckung des Schieds-

spruchs  304 ff., 313 ff. 
Rechtskraftwirkung des Schiedsspruchs   
– siehe auch Rechtskraft 
– siehe auch Rechtskrafterstreckung 

des Schiedsspruchs 
Rechtsnachfolge, siehe Schiedsverfah-

rensrechtliche Rechtsnachfolge 
Rechtsprechung  siehe Gericht, staatli-

ches 
Rechtsprechungsmonopol, siehe Ent-

scheidungsmonopol 
Rechtsscheinvollmacht  75 ff., 195 
Rechtsstaat, siehe Rechtsstaatsprinzip 
Rechtsstaatsprinzip  40 ff., 46 ff., 58 
Reform des Schiedsverfahrens-

rechts  19 f., 80 ff., 140 ff., 148  
Restitutionsklage  335 
Richter, siehe Gericht 
 
Säumnis im Schiedsverfahren  90, 99 f., 

244, 292 f. 
Schiedsbindung, siehe Bindungswir-

kung 
Schiedsfähigkeit  101 ff., 313 ff., 323 ff. 
– siehe auch Entscheidungsmonopol 
– siehe auch Rechtsprechungsmonopol 
– siehe auch Schiedsfähigkeitsrecht-

sprechung 
Schiedsfähigkeitsrechtsprechung  150, 

155 f., 170 ff., 233 ff. 
Schiedsgericht   
– siehe auch Kompetenz-Kompetenz 
– siehe auch Konstituierung 
– Zuständigkeit des  61 ff., 92 ff. 
Schiedsrichter  15 ff., 21 ff. 
– siehe auch Schiedsgericht 
– Abgrenzung zum Richter  15 ff., 

21 ff. 
– Auftrag  18, 26, 32 
– Beleihung  18, 21 ff. 
Schiedsspruch   

– siehe auch Rechtskrafterstreckung 
des Schiedsspruchs 

– siehe auch Rechtskraftwirkung des 
Schiedsspruchs 

– siehe auch Schiedsspruch mit verein-
bartem Wortlaut 

Schiedsspruch mit vereinbartem Wort-
laut  17, 122  

– siehe auch Vergleich 
Schiedsvereinbarung  72 ff., 139 f., 

189 ff., 279 ff., 310 
– siehe auch Ausschlussakt 
– Form, siehe Form der Schiedsverein-

barung 
– Partei, siehe Vereinbarungspartei 
– Reichweite  74 ff., 191 ff. 
– Wirksamkeit  73 ff., 77 ff. 
Schiedsverfahren 
– siehe auch Streitbeilegung 
– Partei des, siehe Verfahrenspartei 
schiedsverfahrensrechtliche Rechtsnach-

folge  273 ff. 
– siehe auch Rechtskrafterstreckung 

des Schiedsspruchs 
– im laufenden Schiedsverfah-

ren  289 ff. 
– in die Schiedsvereinbarung  280 ff. 
Schiedsverfügung  85 ff., 162 f., 287 
Schlichtung  14, 17 f., 45 
– siehe auch Streitbeilegung 
Schuldnerschutz  67 f., 71, 75, 283 f. 
Schutz des Rechtsverkehrs  42, 71, 75, 

283 
SL Bau 2021  259 f. 
SO Bau 2020  259 f. 
Staatsgewalten, siehe Gewaltenteilung 
Streitbeilegung 
– einvernehmlich, siehe Mediation, 

Schlichtung 
– kontradiktorisch, siehe Schiedsge-

richtsbarkeit, Gerichtsurteil 
Streitgenossenschaft  181 f., 206 ff., 

233 ff. 
– einfache  206 ff. 
– notwendige aus materiellen Gründen 

181 f., 208 ff., 
– notwendige aus prozessualen Grün-

den  233 ff., 239  
Streitverkündung  245 ff. 
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– siehe auch Drittbeteiligung 
– im staatlichen Verfahren  246 f. 
– im Schiedsverfahren  247 ff. 
Streitweiterverkündung  217, 253 
– siehe auch Streitverkündung 
Swiss Rules  201, 216, 259 ff., 267 f. 

 
Titel  15, 18 f., 120, 318 ff. 
Titelumschreibung  318, 320, 323 
– siehe auch Vollstreckbarerklärung 

des Schiedsspruchs  
Titelwirkung  120, 135, 247 
Trias rechtsstaatlicher Verfahrensgaran-

tien, siehe Verfahrensgarantien 
 
Unbefangenheit und Unparteilichkeit, 

siehe Recht auf faires Verfahren 
UNCITRAL Modellgesetz  61, 81 ff., 

329 ff. 
Unterwerfungserklärung  18, 41, 55 
Urteil, siehe Gerichtsurteil 
 
Verbot der Selbstjustiz  14 f., 46 
– siehe auch Gewaltmonopol  
Veräußerung der streitbefangenen Sa-

che 141 ff., 293 ff. 
– siehe auch Prozessführungsbefugnis 
– siehe auch Prozessstandschaft   
– im Schiedsverfahren  295 ff. 
– im staatlichen Verfahren  141 ff., 

294 f. 
– Rechtsentwicklung  141 ff. 
Vereinbarungspartei 
– siehe auch Parteibegriff im Schieds-

verfahren 
Verfahrensgarantien  34 ff., 57 ff., 

122 ff. 
– siehe auch Recht auf rechtliches Ge-

hör  
– siehe auch Recht auf rechtliches 

Verfahren 
– siehe auch Recht auf staatlichen 

Rechtsschutz 
– Herleitung  34 ff. 
– Trias rechtsstaatlicher  57 ff., 122 ff. 
Verfahrenspartei, siehe Parteibegriff im 

Schiedsverfahren 
 
 

Verfahrensunterbrechung  290 ff. 
Verfahrensverbindung  209 ff. 
Verfahrensvereinbarung  154 ff., 166 ff. 
– siehe auch Schiedsvereinbarung 
Verfassungsbeschwerde  42, 276 
– siehe auch Bundesverfassungsgericht 
Verfassungsrecht, siehe Grundgesetz 
Vergleich  10 ff., 32 ff., 41, 55 
– siehe auch Schiedsspruch mit verein-

bartem Wortlaut 
Verhältnismäßigkeit  44, 313 ff., 322 ff.  
Vertraulichkeit im Schiedsverfah-

ren  164 f., 190, 246 ff., 265 f. 
VIAC Rules  202, 259,  
Vollstreckbarerklärung des Schieds-

spruchs, siehe Vollstreckbarerklä-
rungsverfahren 

Vollstreckbarerklärungsverfah-
ren  113 ff., 120 ff., 318 ff. 

Vollstreckbarkeit des Schiedsspruchs 
– siehe Vollstreckbarerklärungsverfah-

ren 
Vollstreckungstitel, siehe Titel 

 
Weiterverkündung, siehe Streitweiter-

verkündung 
Widerklage  181, 198, 212 ff. 
– siehe auch Drittwiderklage 

 
Zession, siehe schiedsverfahrensrechtli-

che Rechtsnachfolge 
Zugangsgarantie  46 ff., 62 ff., 128 ff., 

160 ff. 
– siehe auch Ausschlussakt 
– siehe auch Recht auf staatlichen 

Rechtsschutz 
– siehe auch Verfahrensgarantien 
Zweilagerverhältnis  152, 161, 213, 247 
Zweipersonenrechtsstreit 128, 151 ff., 

175 
Zwischenentscheid  95 f., 99 f., 105 ff., 

253 ff. 
– siehe auch Schiedsgericht,  Zustän-

digkeit des  
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